
www.wiesbaden.de

LANDESHAUPTSTADT

vorbereitet von 51.1 Grundsatz und Planung

Landeshauptstadt Wiesbaden
Amt für Soziale Arbeit  Sozialleistungs- und Jobcenter 

100 Jahre 
Jugendamt 
Wiesbaden

Geschichte der 
Jugendhilfe –

Ein Abriss 
von Beate Hock



„Der Vorlauf“ 

Einige zentrale Entwicklungen vor 1924



Entwicklungslinien der öffentlichen Jugendhilfe 
vom 19. Jahrhundert bis in die 1920er Jahre

• Zunächst (19. Jahrhundert) im Fokus öffentlicher Stellen:
1. Waisenkinder (hierbei Differenzierung bei Maßnahmen: ehelich, unehelich!)

2. „Findlinge“, verlassene Kinder
3. Behinderte Kinder
Andere Gruppen waren der Wohltätigkeit und der Fürsorge sog. „Vereine“, meist 
kirchlicher Einrichtungen, überlassen.

• Ab 1868 ist Wiesbaden / Hessen-Nassau preußisch: allgemeine Schulpflicht in 
Verantwortung des Staates gilt damit auch hier; dies bedeutet große Veränderungen 
und die Not der Lehrkräfte und des Staates auch mit schwierigen Kindern umzugehen;

• 1871: Reform des Strafrechts: eigenes Jugendstrafrecht wird formuliert/eingeführt; 
Diskussion: wie mit straffälligen, „sittlich verwahrlosten“ Kindern und Jugendlichen 
umgehen?

Quelle: Uhlendorff, Uwe (2003): Geschichte des Jugendamtes. Entwicklungslinien öffentlicher Jugendhilfe 
1871 bis 1929. (u.a. Fallstudien Mainz, Großherzogtum Hessen, Hamburg)



Wichtige Akteure und Gestalter der JH (nach Uhlendorff)

• Bürgerliche Sozialreformer: 
befürworten staatliche Sozialpolitik, um kapitalistische Produktion zu flankieren
u.a. über den sog. Deutschen Verein für Armenpflege und Wohltätigkeit (später 
umbenannt in: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge);
formulieren schon 1910 die Notwendigkeit einer „öffentlichen Zentrale für 
Jugendfürsorge“ (= Jugendamt)

• Kirchen (u.a. sozialer Katholizismus): Jugendhilfe soll primär von konfessionellen und 
freien Vereinigungen geleistet werden, kommunale und staatliche Organe und 
Maßnahmen nur dort ins Spiel kommen, wo deren Tun an die Grenze stoße. Dies 
begründet später im Jugendhilferecht das sog. „Subsidiaritätsprinzip“. Ab ca. 1830 gibt 
es sog. Rettungshäuser oder -anstalten für verwahrloste Kinder und Jugendliche 
sowohl auf katholischer als auch evangelischer Seite. Sie kümmern sich auch um junge 
Erwachsene („Pflege der schulentlassenen Jugend“).

• Frauenbewegung: u.a. wichtig für die Einführung qualifizierender Ausbildungen: 
„Kindergärtnerinnenausbildung“ (u.a. Henriette Schrader-Breymann), 
„Soziale Frauenschulen“ für soziale Ausbildung (Alice Salomon 1908)

Quelle: Uhlendorff, Uwe (2003): Geschichte des Jugendamtes. Entwicklungslinien öffentlicher Jugendhilfe 1871 bis 
1929, S. 26-33.



Zwangsweise öffentliche Erziehung findet Niederschlag
in Gesetzen Ende 19 Jhdt. (nach Uhlendorff)

• Hessen 1860: Fürsorgeerziehungsgesetz sowie
Preußen 1878 Zwangserziehungsgesetz und
§ 1666 des BGB von 1896:
Zwangserziehung kann unter bestimmten Bedingungen eingeleitet werden;
damit nehmen die Aufgaben des Staates und die Bedeutung der öffentlichen 
Jugendhilfe zu.

Zu Details vgl. S. 66-68 Quelle unten.

• Auch die Überwachung von Pflegeeltern als Aufgabe des Staates gewinnt an 
Bedeutung.

Quelle: Uhlendorff, Uwe (2003): Geschichte des Jugendamtes. Entwicklungslinien öffentlicher Jugendhilfe 
1871 bis 1929, S. 66ff.



1909: Jugendgerichtstag

Felisch formuliert dort (gemäß Vogel 1960) fünf Leitsätze für die reichsweite Jugendhilfegesetzgebung:

1. Das Kind ist ein anderes Wesen als der Erwachsene; deshalb bedarf die Jugend eines anderen 
Rechtes.

2. Das Jugendproblem ist die Frage der Umbildung des Naturmenschen in einen Kulturträger.

3. Das Kind hat einen öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Erziehung.

4. Die Jugendfrage hat einen universellen Charakter, und dieser kann, solange das Gesetzgebungswerk 
zersplittert bleibt, nicht gebührend gewürdigt werden.

5. Ziel der gesetzgeberischen Arbeit muß eine auf dem Grundsatze der Freiheit beruhende Erziehung 
zur selbstverantwortlichen Persönlichkeit sein.

„Hier sind die tragenden Grundgedanken bereits vollständig umrissen, die als wesentliche Momente des 
Jugendamtes bis in die Gegenwart wirksam sind.“ (Vogel 1960, S. 10/11))

Quelle: Martin Rudolf Vogel (1960): Das Jugendamt im gesellschaftlichen Wirkungszusammenhang.



Grundlegendes 

• Denken vom Kind aus 
(nach dem Bestseller von Ellen Key „Jahrhundert des Kindes“ von 1902)

• Grundsätzlicher Erziehungsanspruch jedes Kindes

• Jugendhilfe = alles was Erziehung, aber nicht Schule und nicht Familie ist; 
greift, wenn Familie nicht vorhanden ist bzw. um sie zu stützen bzw. zu ergänzen 
(Bäumer zitiert in Vogel 1960)

• Nach Vogel (1960) wird die „eigentümliche organisatorische Gestalt“* der 
institutionellen Zusammenarbeit der behördlichen und freien gesellschaftlichen 
Jugendhilfe durch die obigen Prämissen konstituiert
(*hier geht es v.a. um den Jugendwohlfahrtsausschuss bzw. später den Jugendhilfeausschuss, als die 
Zweigliedrigkeit des Jugendamtes)

• Durch die Prämissen – so Vogel – ist es „geradezu das Kennzeichen des Jugendamtes, 
daß seine formale Funktionsstruktur grundsätzlich ausfüllungs-, anpassungs- und 
korrekturbedürftig ist.“



Wurzeln der Jugendpflege Anfang 20. Jhdt. (nach Faulde*)

Am Beginn des 20. Jahrhunderts markieren zwei Linien die weitere Entwicklung:

1.Aufgrund der „öffentlichen Sorge“ um eine fortschreitende Verwahrlosung, sich 
ausbreitende Kriminalität und Bedrohung durch Jugendliche bildet sich eine 
staatliche Jugendpflege heraus, um die Kontrolllücke zwischen Schulbank und 
Kasernentor zu schließen.

2.Als Gegenentwurf zur staatlichen Jugendfürsorge entstanden im Rahmen der 
bürgerlichen und proletarischen Jugendbewegung zeitgleich durch die 
Gründung von Vereinen und Verbänden zahlreiche eigenständige Gesellungs-
und Organisationsformen Jugendlicher.

* https://www.socialnet.de/lexikon/Kinder-und-Jugendarbeit#toc_3



Die Schaffung eines eigenen „Jugendhilfe“-Gesetzes:
Das Reichsjugenwohlfahrtsgesetz (RJWG) 1922/1924 
als Grundlage für die Entstehung der Jugendämter

„Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz erhob lediglich bestimmte Jugendhilfeleistungen und 
Organisationsprinzipien reichsweit zum Standard, die sich in den fortschrittlichen Kommunen schon längst 
durgesetzt hatten.“

(Uhlendorff 2003, S. 430)



Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG)

• RJWG = mühsam errungener Kompromiss

• 1922 erlassen, aber – wegen der Wirtschaftskrise –
erst 1924 (unvollständig) in Kraft gesetzt 

§ 1: 
„Jedes deutsche Kind hat ein Recht auf Erziehung zur leiblichen, seelischen 
und gesellschaftlichen Tüchtigkeit“.

• Kernaufgaben der Jugendhilfe: Pflegekinderwesen, wirtschaftliche Fürsorge und 
Amtsvormundschaft unehelicher Kinder

• Rd. 70 % der Kommunen wählten – wie Wiesbaden – die Variante, das neu 
gegründete Jugendamt mit einer anderen Behörde zusammenzuschließen (hier 
Wi: Wohlfahrts- und Jugendamt)

• Gesetz führt zur Steigerung des Personals in den Ämtern



RJWG – Inhalte im Detail

• § 1: Rechte des Kindes

• § 2: Organe der öffentlichen Jugendhilfe: Jugendamt, Landesjugendamt..

• §§ 3+4: Aufgaben der Jugendhilfe (vgl. folgende Folie)

• § 9: besondere Struktur des Jugendamtes 
(Beamte/Verwaltung + erfahrene Männer und Frauen)

• §§ 19-31: Pflegekinder(schutz)

• §§ 32-48: Amtsvormundschaft

• §§ 49-55: Unterstützung hilfebedürftiger Minderjähriger (materiell)

• §§ 56-61: Schutzaufsicht

• §§ 62-76: Fürsorgeerziehung



RJWG 1922/1924: 
Aufgaben der Jugendhilfe

§ 4 Abs. 5 und 6 = Auftrag Jugendpflege!



Aus: EVIM (2003, s.u.), 
S. 74



Jugendhilfe in der Weimarer Republik -
Von den „goldenen“ Zwanzigern (1924-1929)
zur Weltwirtschaftskrise (Ende 1929 bis Anfang 1933)



I Jugendhilfe am Ende der Weimarer Republik (1929ff)

(Sachße/Tennstedt 1992: „Der Wohlfahrtsstaat im Nationalsozialismus“, S. 150-166)

• Die Krise entzog den sozialreformerischen Gestaltungskonzepten den Boden 
und gab konservativen Vorstellungen Auftrieb (150)

• Hohe Jugendarbeitslosigkeit (rd. 1,5 Mio unter 25-Jährige waren 1932 
arbeitslos) führte zur Zunahme „jugendlicher Wanderer“ und Obdachloser, 
Zunahme jugendlicher Prostitution, jugendlicher Banden etc. (151)

• Die Jugendämter litten unter rigiden Sparzwängen und konnten kaum passende 
Programme für die Zielgruppe entwickeln (152)

• Hinzu kamen Missstände im Bereich der Fürsorgeerziehung, auch in sog. 
Reformanstalten (ab Ende der 20er Jahre)

• Umso mehr wurden verstärkt Möglichkeiten der „Bewahrung“ für bestimmte 
Gruppen mit wenig „Erfolgsaussichten“ diskutiert (153)



II (Fortsetzung Ende 20er)

(Ähnlich beschreibt es Harvey 1989, in Otto/Sünker: Soziale Arbeit und 
Faschismus“, S. 198-227)

• Die Weltwirtschaftskrise, die Ende 1929 einsetzte, gefährdete das mit dem 
RJWG neu formulierte System der Jugendfürsorge, das sehr wenig Zeit hatte, 
sich zu entwickeln: die Aufgaben der Jugendfürsorge wuchsen massiv, während 
die zur Verfügung stehenden Mittel radikal gekürzt wurden (201) 

• Sozialdarwinistische Kosten-Nutzen-Erwägungen kamen schon vor der 
Machtergreifung der NSDAP aufgrund der Krise auf (202)

• Reformideen in punkto Anstaltserziehung/Fürsorgeerziehung wurden durch die 
Krise „erstickt“(205); 

• Sinkender Lebensstandard in den Einrichtungen der Jugendhilfe und Tendenz 
zu schwereren Fällen sorgt für schwierige Situation in den Einrichtungen



III (Fortsetzung Ende 20er)

Notverordnung vom 4. November 1932 zur Fürsorgeerziehung (FE)
(Veränderungen §§ 63, 72 73 RJWG) 

• ermöglichte die Entlassung von „Nichterziehbaren“ aus der FE

• Verlegte die Entlassung aus der FE von 21 auf 19 Jahre vor

• Entlassung auch ohne andere sich anschließende Lösung zulässig
(Details vgl. Sachße/Tennstedt 1992, 153)

• Die Gesamtzahl der FE-Zöglinge ging daraufhin von 77.846 im März 1932 auf 
55.087 im März 1933 zurück (Reduktion um knapp 30%!)

• Aber: nur wenige wurden auf einer „in ihrer Person begründeten 
Unausführbarkeit der FE“ entlassen (67 Fälle) (a.a.O., S. 154)



Lesetipp zum Einfinden in die 1920er Jahre

Zwei Literaturtipps zu diesen beiden Handlungsfeldern der Jugendhilfe und 
die Lage in den 20er Jahren, um einen Eindruck zu bekommen:

• Ruth Rewald (1932): Müllerstraße. Jungens von heute“. 
Ein Jugendroman aus dem Berliner Stadtteil Wedding.

• Hedwig Stiewe (1924/25, veröffentlicht 1983) „Tagebuch einer Fürsorgerin“.



Jugendhilfe im Nationalsozialismus-
1933 - 1945



Die Jugendhilfe im NS (1933-1945) I

• Sozialgesetze 1933 erstmal weiter in Kraft; aber: „neuer Geist“! (s.u.)

• Jugendhilfe als zentraler Arbeitsbereich im Rahmen der nationalsozialistischen „Volkspflege“ […] 
(Sachße/Tennstedt 1992, 154)

• „Erziehung im Nationalsozialismus war […] nicht die Verwirklichung individueller Ansprüche von 
Kindern, Jugendlichen und Familien, sondern […] Ausdruck ihrer Gemeinschaftsverpflichtung, ihrer 
Unterordnung unter die Ziele der Volksgemeinschaft“ (a.a.O., 155)

• Im Mittelpunkt der nationalsozialistischen Sozial- und Jugendpolitik stand nicht die Förderung 
in Not geratener Individuen, sondern die Stärkung des Volkes als ganzes, die Herstellung eines 
„gesunden Volkskörpers“ (Krause, o.J.) bzw. der Volksgemeinschaft

• Nicht mehr nur Bedürftigkeit stand im Fokus des Handelns, sondern auch die „Würdigkeit“ 
(Flierl 1982, 171)

Quellen: 
Sachße, Christoph / Tennstedt, Florian (1992): Der Wohlfahrtsstaat im Nationalsozialismus.

Flierl, Hans (1982): Freie und öffentliche Wohlfahrtspflege.



Die Jugendhilfe im NS (1933-1945) II

• 3. Juli 1934: Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens: 
Mütter- und Säuglingsberatung geht über auf die Gesundheitsämter

• 1. Dezember 1936: Gesetz über die Hitlerjugend (HJ):
HJ erhält faktisch das Monopol über die Jugendpflege; eigenständige Jugendpflege 
der Jugendämter wird obsolet;

• 1. Februar 1939: Änderung §§ 9 und 14 RJWG: Anstelle der kollegialen Leitung des 
Jugendamtes gilt nun auch hier das „Führerprinzip“ = Leitung durch den 
Bürgermeister; es gibt nur noch einen Beirat mit beratender Funktion

• Erziehungsfürsorge-Erlass vom 25.08.1943 des Reichsministeriums des Innern :
• Erziehungsfürsorge für die sog. erbgesunde und wertvolle Jugend in der 

Verantwortung der N.S.-Volkswohlfahrt e. V. (NSV) in 130 Jugendheimstätten mit 
ca. 8.000 Plätzen;

• die „normale“ Fürsorgeerziehung für die noch als erziehbar eingeschätzten Kinder 
und Jugendlichen;

• die Jugendschutzlager für die erbminderwertigen und als unerziehbar 
bezeichneten Kinder und Jugendlichen.



Die Jugendhilfe im NS (Fortsetzung) III

Wohlfahrtspflege wird Teil der Rassenpflege
• Aber: Rassenideologie jedoch schon vor 1933 verbreitet!

z.B. Binding/Hoche 1920: Programmschrift über die Freigabe der Vernichtung 
lebensunwerten Lebens (vgl. Flierl 1982, 173)

• 14. Juli 1933: „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“: „Wer erbkrank ist, 
kann unfruchtbar gemacht (sterilisiert) werden…“ 
(offiziell bis 1941, faktisch aber z.T. bis 1945): 
ca. 100.000 Betroffene (Flierl 1982, S. 175); 
Jugendämter machten lt. Sachße/Tennstedt (1992, 165) zwischen 1937 und 1940 rd. 
17.000 Anzeigen gegenüber den Gesundheitsämtern!

• 15. September 1935: „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der 
deutschen Ehre“: Heiratsverbot für Deutsche mit Jüdinnen und Juden

• 1938: Verordnung verfügt eigenes Wohlfahrtssystem für Jüdinnen und Juden; 
öffentliche Wohlfahrtspflege nur nachgelagert



Die Jugendhilfe im NS (Fortsetzung) IV

Öffentliche und freie Wohlfahrtspflege
• Volkswohlfahrt (NSV) als Hilfsorganisation der NSDAP für alle Fragen der 

Volkswohlfahrt und Fürsorge ab 1933 zuständig;
Entwicklung zum größten Verband der freien Wohlfahrtspflege

• Innere Mission (Ev. Kirche), Caritasverband (kath. Kirche) und das Deutsche Rote Kreuz 
bleiben (im Gegensatz zur Arbeiterwohlfahrt!) und bilden mit NSV die 
Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege; 

• die kirchlichen FE-Heime behalten weiterhin große Bedeutung, NSV spielt hier keine 
große Rolle (1939: nur 15 von 719 Heimen in Trägerschaft NSV; Quelle 
Sachße/Tennstedt 1992, 164)

• NSV wird in vielen Jugendämtern oft zum einzigen Ansprechpartner und 
übernimmt auch deren Aufgaben: Ermittlung und Prüfung von Pflegestellen, z.T. 
auch Ermittlung von „Erziehungsnotständen“ (also KWG-Überprüfungen), 
Begutachtungen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe u. a. m. (vgl. a.a.O., 160ff); 
die kommunalen Jugendämter werden so in die Rolle bloßer Notare gedrängt



Die Jugendhilfe im NS (Fortsetzung) V

Volkswohlfahrt (NSV) weitere Ziele/Schwerpunkte:
(nach Sachße/Tennstedt 1992, 162-166)

• „Kindergartenwesen“: Ausbau wichtig, da erziehungs- und 
arbeitsmarktpolitische Bedeutung; 
eigene Trägerschaft wird vorangetrieben

• Forcierung Familienpflege statt Heimunterbringung
(begrenzt erfolgreich: 1933: 49,5 % der FE in Heimpflege; 1938: 44,8 %)

HJ: bis 1939 (ab 3/1939 „Dienstpflicht“ in der HJ!) waren rd. 2/3 der 10- bis 18-
Jährigen HJ-Mitglieder (rd. 8 Mio)! 
zu diesem Zeitpunkt waren praktisch alle anderen Jugendorganisationen 
ausgeschaltet; 
HJ = „totalitäre Zwangssozialisation“ der nachwachsenden Generation im Dienste 
des Nationalsozialismus.



Die Jugendhilfe im NS (Fortsetzung) VI

Allgemeine Maßnahmen – jenseits der Jugendhilfe:

• Ausbau des Arbeitsdienstes

• Einführung der „Landhilfe“

• „Säuberung des Straßenbildes“

• (ab 1940): Aufbau von sog. „Jugendschutzlagern“ - bzw. besser Jugend-
Konzentrationslagern - in Moringen (für Jungen/junge Männer) und Uckermark 
(für Mädchen/junge Frauen) für sog. „Asoziale“ und andere „Volksschädlinge“ 
(Näheres vgl. Harvey 1982, 234-243)

Quelle: Elizabeth Harvey (1982): Die Jugendfürsorge in der Endphase der 
Weimarer Republik, in: Otto/Sünker: Soziale Arbeit und Faschismus, S. 198-227.



Aus: EVIM (2003), S. 81

30er bis 40er Jahre



Aus: EVIM (2003), S. 86

Kriegsjahre / 40er



Aus: EVIM (2003), S. 87

Kriegsjahre / 40er



Ein Resümee Ende 1920er bis 1945

„Die in dem politischen und wirtschaftlichen Klima der letzten Weimarer Jahre 
vorbereitete Unterscheidung in der fürsorgerischen Theorie und Praxis zwischen 
„Erziehbaren“ und „Unerziehbaren“, „Wertvollen“ und „Minderwertigen“ wurde in 
der nationalsozialistischen „Erb- und Rassenpflege“ radikal durchgeführt. Die 
Klassifizierung und Diskriminierung von Behinderten, Juden und Zigeunern als 
Vorstufe zur Sterilisation und zur Vernichtung wurde von der Jugendfürsorge 
mitgetragen, auch wenn das zum Teil nicht ohne Widerstände vor sich ging.“

(Harvey 1982, 220)

Quelle: Elizabeth Harvey (1982): Die Jugendfürsorge in der Endphase der 
Weimarer Republik, in: Otto/Sünker: Soziale Arbeit und Faschismus, S. 198-227.



Jugendhilfe ab 1945



Überblick Gesetzesreformen Jugendhilfe 1953 bis heute

• 1953 wurden die Einschränkungen im RJWG wieder aufgehoben. Jugendämter, 
Landesjugendämter und Jugendamtsausschüsse waren wieder verpflichtend. Auch die freie 
Jugendhilfe hatte das Jugendamt zu fördern. 

• 1961 wurden weitere gesetzliche Veränderungen erbracht: die Pflichtaufgaben des Jugendamtes 
wurden erweitert, der Pflegekinderschutz und die Heimaufsicht wurde erweitert ebenso die 
bundesrechtliche Grundlage für die freiwillige Erziehungshilfe. 

• Nach 1967 förderte die Fachöffentlichkeit eine grundlegende Reform des Jugendhilferechts. 

• Es dauert fast dreißig Jahre (bis Mai 1990) bis zum Abschluss und der Einführung des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes (KJHG) am 1. Januar 1991. Erst mit diesem Gesetz wandeln sich die 
rechtlichen Grundlagen endgültig in ein Leistungsgesetz, dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch 
(SGB VIII). 

• Das Gesetz obliegt immer wieder Änderungen, insbesondere durch Verbesserungen im 
Kinderschutz und zuletzt durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) im Jahr 
2021. 



JWG (Gesetz zur Jugend-
wohlfahrt) von 1961

Vgl. auch § 4= 
Grundaufgaben! 
Diese sind 
ähnlich zur 
Fassung des 
RJWG von 1924



Zeittafel Soziale Arbeit nach 1945 
einige wichtige Eckpunkte (gemäß EVIM 2003, 102)



Aus: EVIM (2003), S. 89-91

Direkt nach dem 
Krieg / 40er



40er bis 60er

Aus: EVIM (2003), S. 89-93



60er / 70er
Heimdebatte

Aus: EVIM (2003), S. 94

Vgl. auch Ulrike 
Meinhofs Film und 
Buch „Bambule“ 
1970/71 zur 
Heimerziehung 



Förderung der Jugendarbeit ab 1950er Jahre

Mit dem § 5 Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) von 1953 und der Novellierung 1961, 
der Finanzierung durch den Bundesjugendplan (BJP) als jugendpolitischem 
Instrument des Bundes ab 1950 sowie den Landesjugendplänen wurde die 
staatliche Förderung der Jugendarbeit und -bildung auf Bundes- und 
Länderebene geregelt. In § 5, Abs. 1 JWG aus dem Jahr 1961 gehörte es zu den 
Aufgaben des Jugendamtes "Freizeithilfen, politische Bildung und internationale 
Begegnung" anzuregen und zu fördern



… und noch viel mehr Bewegung ab den 70ern mit 
Einfluss auf die Jugendhilfe und ihre Leistungen

• Neue theoretische Begründungen und Konzeptüberlegungen betonten 
Leitmotive wie Mündigkeit, Aufklärung, Kritik und Emanzipation. Die 
Entwicklung ging hin zu einem handlungsorientierten, kritisch-engagierten 
Bildungsverständnis

• Sog. „Jugendzentrumsbewegung“ (vgl. Film „Freie Räume – Eine Geschichte der 
Jugendzentrumsbewegung, auf youtube verfügbar): Kampf um selbstverwaltete 
Räume und Zentren (Stadt und Land); später zum Teil auch mit Besetzungen 
von Gebäuden; oft aus dem linken Spektrum

• Kinderladenbewegung (elterliche Selbstorganisation, z.T. gepaart mit anti-
autoritären Erziehungsvorstellungen)

• …

• …



Mit langem Vorlauf:

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz / KJHG bzw. SGB VIII

bestimmt die Entwicklung ab 1990



Die große Reform, die lange auf sich warten ließ: 
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz von 1990 (SGB VIII)

• Umfassende Zuständigkeit beim örtlichen Träger der Jugendhilfe
• Umfassender, rechtlich abgesicherter Leistungskatalog
• Hilfeplanung in den Hilfen zur Erziehung als Pflichtprinzip
• Zweigliedrigkeit (Jugendamt = Verwaltung plus JHA) festgeschrieben
• Jugendhilfeplanung als Pflichtaufgabe
• Qualitätsentwicklung wird festgeschrieben

• Verstärkung der allgemeinen Angebote der Jugendarbeit und -sozialarbeit 

• Verbesserung der Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie
(Familienfreizeit und –beratung) 

• Verbesserung der Angebote der Tagesbetreuung von Kindern 

• Verbesserung der Hilfen für junge Volljährige 

• der Schutz personenbezogener Daten im Bereich der Jugendhilfe 
• …



Und seither? Wichtige Reformen SGB VIII

Vgl. ausführlich in Wabnitz, Reinhard Joachim (2015): 25 Jahre SGB VIII…, AGJ.
und Sonderveröffentlichung zum Thema in: „Das Jugendamt“ von 2016
(https://www.blja.bayern.de/imperia/md/content/blvf/bayerlandesjugendamt/25_jahre_s
gb_viii_barrierfrei.pdf )

Sehr viele Änderungen! U.a.

• Einordnung der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ins 
SGB VIII

• Ausweitung von Rechtsansprüchen im Bereich Kinderbetreuung (1996, 2013, 2026)

• Schärfung des Schutzauftrags und Stärkung der frühen Hilfen

• Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländische Kinder und 
Jugendliche

• Zuletzt: Schärfung der inklusiven Ausrichtung der Jugendhilfe, Stärkung der 
Beteiligung und der Hilfen für junge Volljährige u.a.m.



Kontinuitäten 

1924 bis 2024



Kontinuierlich vorhandene Handlungsfelder
der Jugendhilfe in den letzten 100 Jahren

• Fürsorgeerziehung / FE
Unterbringung in Pflegefamilien und Heimen; heute = HzE
inkl. Amtsvormundschaften u.ä.

• „Jugendpflege“, heute: Jugendarbeit
früher v.a. Ferienangebote für Kinder und Jugendliche

• Kinderbetreuung (bis 60er Jahre eher geringe Bedeutung)

• Angebote für (junge) Eltern bzw. Mütter



Anmerkung zu dieser Übersicht

Die Quellen finden Sie jeweils in ausführlicher Form bei der ersten Nennung.

Diese Übersicht wurde im Zusammenhang mit einem Empirie-Seminar für 
Studierende der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden erstellt.

Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Ziel war es einen Überblick über zentrale Entwicklungen der Jugendhilfe zu 
geben, um die Entwicklung des Wiesbadener Jugendamtes auch historisch 
einzubetten.

Fehler und Auslassungen sind nur von der Autorin (Beate Hock) zu verantworten.

Ich danke EVIM für die Zurverfügungstellung ihrer historischen 
Veröffentlichungen!

Juli 2024


